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Zahl der Beitragspflichtigen
stagniert. Diese besondere

«demographische Entwick-
lung» führt in den kommen-
den Jahrzehnten zu starken
Mehrbelastungen für die
AHV. Der rasche Geburten-
rückgang nach 1964, der sog.
«Pillenknick», dürfte erst
nach 2030 entsprechende
Entlastungen bringen. Es ist
eine vordringliche Aufgabe
unseres Staates, die Leistun-

gen der AHV trotz dieser de-

mographischen Belastungen
und der ungünstigen Wirt-
schaftslage auch künftig si-

ehern zu können.
Meinen Ausführungen kön-

nen Sie entnehmen, weshalb
die AHV künftig stärkeren fi-
nanziellen Belastungen aus-

gesetzt sein wird. Insbesonde-
re hoffe ich, aufgezeigt zu ha-
ben, dass die künftigen Bela-

stungen nicht auf die von
Ihnen vermuteten Gründe
zurückzuführen sind.

Wann muss die
AHV-Rente ausbezahlt
werden?
Meine Mutter erbä/f die monaf-
/iebe AEZV-Renfe von ibrer Aus-

jfeicfoiazsse /'ewei/s zwischen
dem 5. und 9. Aü/enderfa^eines
Monats, /cb weiss aus ver/ässii-
cber Quei/e, dass eine andere

Der Ratgeber...

steht o//en /.eserinnen

und tesern derZeit/upe zur
Verfügung. Er ist kosten/os,

wenn die frage von o/ige-
meinem /nteresse ist und
die Antwort in der Ze/'t/upe

pub/iz/'ert wird. (Bei Steuer-

proü/emen wenden Sie sich

am besten an die Behörden

/bres Wohnortes.,)

Anfragen senden an:
Ze/t/upe,
Ratgeber,
Postfach,
8027 Zürich

Ausgleichskasse in der Lage ist,
die .Renten regelmässig am 2.

Kalendertag eines Monats aus-
zubezahlen.

Tatsächlich sind alle Aus-

gleichskassen nach Gesetz

verpflichtet, laufende Renten

jeweils spätestens bis zum
20. Tag eines Monats auszu-
bezahlen. Dank des verbreite-
ten EDV-Einsatzes können
heute die Renten wesentlich
früher, als vom Gesetz vor-
geschrieben, ausbezahlt wer-
den.

Es ist das Anliegen jeder
Ausgleichskasse, die Renten

möglichst regelmässig auszu-
richten. Allerdings nimmt bei

zu früher Auszahlung die
Zahl der arbeits- und kosten-
intensiven Korrekturen und
Rückforderungen wegen
kurzfristiger Mutationen, die
nicht mehr verarbeitet wer-
den konnten (Todesfälle,
Kontowechsel usw.), relativ
stark zu, was sich für alle Be-

teiligten ungünstig auswirkt.
Die Ausgleichskassen sind

auf die Vermittlung von Post

und Bank angewiesen. Auch
muss die Geldversorgung
über die Zentrale Ausgleichs-
stelle gewährleistet sein, was

in entsprechenden Auszah-

lungsplänen festgehalten
wird. Dabei wird das Auszah-

lungsdatum in der Regel
nicht nach Kalendertagen,
sondern nach sogenannten
«Postwerktagen» bestimmt,
was zu Verschiebungen auf-

grund von Wochenenden
und Feiertagen führen muss,
ohne dass die Ausgleichskas-
se darauf Einfluss hat.

Die Ausgleichskassen sind
als Unternehmen des Dienst-
leistungssektors - wie auch
Privatversicherungen, Ban-
ken und Post - an Wochen-
enden und Feiertagen grund-
sätzlich geschlossen. Die mit
Wochenend- und Feiertags-
dienst verbundenen Mehr-
kosten wären nicht zu recht-
fertigen und müssten den

Beitragspflichtigen, also der
Wirtschaft, überwälzt wer-
den. Ihr Vergleich mit der
Privatindustrie ist daher
kaum zutreffend.

Die Renten Ihrer Mutter
werden viel früher als vor-

Bank

Wertschriften
verkaufen
7ch wi/Z meine Wertpapiere aas
einem o/fenen Depot bei einer

Bank zi/rückziehen und ge/e-

gent/ieb verkaa/èn, da ich etwas

/lässige Mitte/ benötige. Wie
muss ich vorgehen, rfamit mög-
Ziehst wenig Bankspesen an-
/aZZen?

geschrieben ausbezahlt. Es

besteht daher keine Veran-
lassung, bei einer Ausgleichs-
kasse vorstellig zu werden.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis
dafür.

Dr. Zur. RudoZ/Tuor

Sie können sich jederzeit Ihre
Wertschriften aus dem offe-
nen Depot aushändigen las-

sen und nach Hause nehmen,
was ich Ihnen aber nicht rate.
Verkaufen können Sie diese

jedoch nur über eine Bank,
und das ist immer mit Spesen
verbunden.

Neben Ihrem Sparkonto
lassen sich die Kassaobliga-
tionen am leichtesten «ver-
flüssigen». Sie sind auf Ihrem
mir zugestellten Depotauszug
auch über dem Ausgabepreis
bewertet. In einem Jahr,
wenn sie fällig werden, er-

folgt die Rückzahlung «nur»
zum Nennwert.

Die übrigen Positionen
sind für den Verkauf ungeeig-
net, da es sich nur um kleine
Stückelungen handelt, und
da sind die Spesen besonders
hoch. Bei den Bergbahnen
sind in der Regel mit dem Ak-

Es gibt sie weiterhin,
die konventionellen
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tienbesitz auch mehr oder

weniger grosszügige Fahrver-

günstigungen verbunden.
Wenn Sie Glück haben, fin-
den sich unter Ihren Ver-
wandten oder Bekannten Per-

sonen, die sich dafür inter-
essieren. Denen könnten Sie

diese Aktien «unter der Hand»

ganz spesenfrei weiterverkau-
fen, wenn Sie sich über den
Preis einigen können.

Dr. Tmii Gwa/fer

Recht
Wohnungswechsel
7cb wohne in einer Überbawun#

mit A/ferswohnnn^en. Nun hut
tier Besitzer der Überbau«/^ ge-
wechselt. Gemäss einem Brief
den wir erhalten haben, und ße-

richten sogar in der Zeitung
wurde uns zugesichert, dass nie-

mand vor einer Kündigung
Angst haben müsse. Zwei Tage

vor Weihnachten haben sich
zwei Männer bei mir gemeldet,
die mir sagten, dass sie die

Wohnung anderweitig brauch-
ten. Sie haben mir eine andere

Wohnung zugewiesen, in der ich

nun aber äusserst unglücklich
bin. Trotz einiger Briefe an den

Hausbesitzer habe ich noch kei-

ne Antwort erhalten. Was kann
ich machen?

Aufgrund Ihrer Unterlagen ist
davon auszugehen, dass Sie

Ihre Wohnung in der Alters-

Siedlung gemietet hatten und

Elektrovelo

EiEKTIÎOSftE
O/ine trampe/n, o/ine scbw/tzen,
ganz bequem ;'m Satte/ s/tzen,

's braucht he/'n ßenz/'n,
fährt ohne iärm,

e/'n so/ches Ve/o hat man gern.

Auch als Dreirad erhältlich.
Kein Führerschein nötig.

Unterlagen über Tel. 061/461 74 38

dass die neue Eigentümerin
die Mietverträge übernom-
men hat. In mietrechtlicher
Hinsicht war das Vorgehen
der Vermieterschaft, so wie Sie

es schildern, sicher unzulässig.
Die Vermieterschaft konnte
Sie nicht gegen Ihren Willen
zwingen, sofort Ihre gemiete-
te Wohnung zu verlassen und
in eine andere Wohnung zu
ziehen. Vielmehr hätte die
Vermieterschaft unter Einhai-

tung der ordentlichen Kündi-
gungsfrist den Mietvertrag
kündigen sollen, wobei Sie

dann das Recht gehabt hätten,
die Kündigung anzufechten
bzw. eine Erstreckung des

Mietverhältnisses zu verlan-

gen. Ohne Kündigung des

Mietverhältnisses kann aber
die Mieterin nicht aus der

Wohnung gewiesen werden.
Da Sie bereits im Dezem-

ber des letzten Jahres die

Wohnung verlassen mussten,
jedoch anscheinend erst im
Mai dieses Jahres dagegen re-
klamiert haben, kann ich
nicht ausschliessen, dass die
Vermieterschaft behaupten
wird, dass Sie im gegenseiti-
gen Einvernehmen den Woh-
nungswechsel vorgenommen
haben. In diesem Falle würde
sich das Problem stellen, ob
Sie beweisen können, dass

der Wohnungswechsel gegen
Ihren Willen erfolgt ist.

Sollten Sie keine befriedi-
gende Antwort der Vermie-
terschaft auf Ihre Anfragen

Idealer Faltstock
für in die Handtasche
nur Fr. 50.- (plus Versand Fr. 6.-)

Nielsen, Haltenstr., 6064 Kerns
Tel./Fax 041-660 80 01

erhalten und möchten Sie

gegen die Vermieterschaft
rechtlich vorgehen, so

scheint mir der Beizug eines

Rechtsanwaltes unumgäng-
lieh zu sein.

Dr. iwr. Marco B/a^i

Medizin

Dr. med. Fritz Huber

Sjögrensyndrom
7c7z bin 66 /abre a/f and Zeicie

se/7 ein paar /abren an einem

S/ö^rensyndrom. 7cb war sebon

bei vieien Ärzten, aber niemand
kann mir beifen. Da die Sym-

ptome Jedes /abr zanebmen

(Trockenheit im Körper, Ma^en-
Darm-TrobZeme usw.), /ra^e icb
mich immer wieder, was wobi
im Aiter aufmieb zukommt. 7cb

würde so #erne mit anderen

Frauen, die auch daran Zeiden,

in TÇonfakf treten, aber das ist
reebt schwierig. 7ch habe durch

7nserafe versucht, Leute zu fn-
den, erfoigiosi Ts ist zermür-
bend, so hz'i/7os zu sein.

Das Sjögrensyndrom ist in
der Tat eine zermürbende
Krankheit. Es gibt nichts zu
beschönigen, die zugrunde
liegende fehlgeleitete Reakti-

on des Immunsystems führt
zur schweren Schädigung der
betroffenen Drüsen. Derzeit
gibt es keine Heilungsmög-
lichkeit, kein Medikament,
das die «Killerzellen» generell
abtötet, sondern es müssen
alle Anstrengungen darauf
ausgerichtet werden, die Be-

schwerden zu lindern und
gravierende Komplikationen

zu verhindern. Ihre Funkti-
onstüchtigkeit verlieren vor
allem die Tränen- und die

Speicheldrüsen. Augenbren-
nen wegen Austrocknung der

Horn- und Bindehaut, ausge-
prägte Mundtrockenheit mit
geröteter Schleimhaut und
brennender Zunge, rasch fort-
schreitende Zahnkaries, trok-
kene, verstopfte Nase, ver-
minderte Schweissbildung,
Magen-Darm-Beschwerden
wegen reduzierter Produkti-
on der Verdauungssäfte sind
die quälenden Begleiter der
betroffenen Patientinnen und
Patienten.

Wenn ich Ihre Angaben
richtig interpretiere, dann
liegt bei Ihnen ein sogenann-
tes primäres Sjögrensyndrom
vor, bei dem nur die exokri-
nen Drüsen von den schädli-
chen Immunkomplexen be-

troffen und in ihrer Funktion
gestört wurden. Daneben gibt
es auch eine sekundäre Form
dieses Leidens, d.h. der Drü-
senschädigung geht eine
andere Autoimmunkrankheit
voraus, z.B. eine chronische
Polyarthritis oder ein Lupus
erythematodes oder eine
Sklerodermie, die ihrerseits
den Organismus schwer schä-

digen. Das primäre Sjögren-
syndrom weist zwar eine viel-
fältige und sehr unangeneh-
me Symptomatik auf, die

Langzeitprognose ist aber ins-

gesamt nicht schlecht. Die
Krankheit lässt sich zwar
nicht «heilen», aber ihre Fol-

geerscheinungen lassen sich
durch sorgfältige symptoma-
tische Massnahmen erträg-
lieh gestalten. Es ist wichtig,
dass Sie von einem guten Au-

genarzt und einem guten
Zahnarzt begleitet werden.
Die beiden können verhin-
dern, dass Ihre Augen und
Zähne irreparablen Schaden
nehmen. Hornhaut und
Mundschleimhaut müssen

unbedingt befeuchtet werden,
dafür gibt es heute moderne
und effiziente Präparate.
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